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§ 112 BauV Arbeitsvorgänge
 BauV - Bauarbeiterschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.09.2017

1. (1)Tragende und aussteifende Bauteile dürfen nur dann entfernt werden, wenn sie für die Standsicherheit nicht

mehr erforderlich sind. Herabhängende oder auskragende Teile, die abstürzen können, müssen abgestützt oder

beseitigt werden.

2. (2)Auflager von tragenden Konstruktionsteilen müssen nötigenfalls entsprechend den zu erwartenden

Auflagerdrücken durch Abfangen, Pölzen oder Aufhängen gesichert sein.

3. (3)Der Abbruch von Bauwerken oder Bauwerksteilen durch Unterhöhlen oder Einschlitzen ist unzulässig.

4. (4)Um eine belästigende Staubentwicklung zu verhindern, sind abzubrechende Bauteile und Schutt nach Bedarf

anzufeuchten. Schlauch- oder Rohrrutschen zum Transport von Schutt müssen dicht und so angeordnet sein, daß

die freie Fallhöhe möglichst gering ist.

5. (5)Beim Abtragen von Fundamenten sind angrenzende nicht standfeste Böden oder benachbarte Bauwerke

erforderlichenfalls zu sichern.

6. (6)Kann durch Abbrucharbeiten die Standsicherheit der Fundamente benachbarter Bauwerke beeinträchtigt

werden, dürfen die Abbrucharbeiten entlang dieser Fundamente nur abschnittsweise in einer den statischen

Erfordernissen entsprechenden Länge durchgeführt werden, wobei die zur Sicherung der Standsicherheit der

benachbarten Fundamente notwendigen Maßnahmen, wie Unterfangen, getroffen sein müssen.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 112 BauV Arbeitsvorgänge
	BauV - Bauarbeiterschutzverordnung


